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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Umweltausschuss 24.01.2013 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

 
 

Baumschutzstatistik 2012 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss nimmt die Vorlage der Verwaltung zur Kenntnis.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Nachfolgend wird die Baumschutzstatistik 2012 (mit den entsprechenden Vergleichszahlen der 
Vorjahre) vorgelegt.  
 
 
1. Privatanträge: 
 
Die Anzahl von Privatanträgen (außerhalb von Baugenehmigungsverfahren) ist im Jahr 2012 
(344 Anträge) im Vergleich zum Vorjahr (335 Anträge) nahezu unverändert, während die Anzahl 
der betroffenen Bäume marginal rückläufig war (726 Bäume gegenüber 756 Bäumen im 
Vorjahr). Bei 563 Bäumen wurde die Entfernung beantragt, während für 163 Bäume ein 
Rückschnitt zugelassen werden sollte. Das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 
besichtigt dabei jeden Baum, der entfernt oder zurückgeschnitten werden soll und prüft, ob die 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Befreiung von den Verboten der Baumschutzverordnung 
gegeben sind oder wegen besonderer Umstände für die beantragte Maßnahme keine Befreiung 
erforderlich ist. 
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Fallzahlen 2012
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In 332 Fällen konnte die Befreiung erteilt werden (310 Entfernungen und 22 Rückschnitte), in 
202 Fällen wurden die Befreiungen versagt. Diese Befreiungen wurden wie folgt begründet: 
 

Begründungen der erteilten Befreiungen 2012
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Insgesamt durften 192 Bäume ohne Befreiung entfernt bzw. zurückgeschnitten werden. Dies 
war z.B. dann der Fall, wenn die betreffenden Bäume bereits abgestorben bzw. irreversibel 
geschädigt waren, sowie wegen zu geringen Stammumfangs oder zu geringen Umfangs der 
beantragten Maßnahme (erlaubnisfreier Pflegeschnitt) keine Befreiung erforderlich war. Die 
Feststellung, ob ein Baum ohne Befreiung entfernt oder zurückgeschnitten werden darf, trifft 
das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz im Rahmen der obligatorischen 
Besichtigung der Bäume, die in jedem Fall erfolgt. 
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Begründung der erlaubnisfreien Fälle 2012
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Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich folgende Entwicklung: 
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Der genaue Vergleich der Jahre 2009 bis 2012 kann den nachfolgenden Tabellen entnommen 
werden: 
 

Privatanträge (ohne Bauvorhaben) 2009 2010 2011 2012

Anzahl der Anträge auf Befreiung 312 320 335 344

Anzahl der betroffenen Bäume 601 649 756 726

                  davon erlaubnisfrei 302 188 237 192

           davon genehmigt 264 349 402 332

                  davon abgelehnt 35 112 117 202

  

Anzahl der betroffenen Laubbäume 263 307 333 389

Anzahl der betroffenen Nadelbäume 338 342 423 337

  

beantragte Entfernungen von Bäumen 518 523 581 563

  davon erlaubnisfrei 251 139 156 110

  davon genehmigt 237 301 348 310

  davon abgelehnt 30 83 7 143

beantragte Rückschnitte von Bäumen 83 126 175 163

  davon erlaubnisfrei 51 49 81 82

  davon genehmigt 27 48 54 22

  davon abgelehnt 5 29 40 59

 
 

2009 2010 2011 2012

Ersatzpflanzungen 
 

großkronige Laubbäume 0 11 12 89

mittelgroß werdende Laubbäume 40 59 155 128

kleinkronige Laubbäume 57 53 60 19
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2009 2010 2011 2012

Laubsträucher 0 36 15 10

Ordnungswidrigkeitenverfahren 11 11 6 8

 
 

 2009 2010 2011 2012

Bäume, die nach der Prüfung des 
Antrages vor Ort ohne Befreiung zurück-
geschnitten bzw. entfernt werden konnten: 

302 188 237 192

Baum abgestorben 19 5 21 27

Nicht zu erhalten auf Grund des 
Zustandes 114 43 70 30

Pflegeschnitt 44 44 71 81

Nicht geschützt 20 33 24 24

Gefahr 105 63 51 30

 
 

 2009 2010 2011 2012

Begründungen für die erteilten 
Befreiungen: 

464 349 402 332

Verschattung der Wohnräume 6 16 28 18

Verschattung des Gartens 2 5 16 0

Wohngebäude gefährdet 28 26 0 1

Beeinträchtigung von Mauern, Bäumen 
etc. 

64 49 66 57

Durchführung von Baumaßnahmen 17 50 77 107

Schlechter Allgemeinzustand 78 121 118 106

Nicht zu erhalten auf Grund des 
Standortes 

69 75 96 41

Überwiegendes öffentliches Interesse 0 7 1 2

 
 
 
 
 
 
 
 

5/70



Beschlussvorlage 

2. Bauvorhaben: 
 

 2009 2010 2011 2012

Bauvorhaben (mit Beteiligung des OA) 
insgesamt 

280 217 255 236

Anzahl der baumschutzrelevanten 
Baumaßnahmen 

75 61 73 85

Zu entfernende Bäume 156 81 137 215

Neupflanzungen 360 229 288 381

Schutzmaßnahmen, bzw. zu erhalten 175 57 92 176

Freiflächengestaltungspläne, Pflanzpläne 5 8 29 34

Eingriff- / Ausgleichsbilanzierungen, bei 
denen auch die Belange des 
Baumschutzes berücksichtigt wurden 

10 27 24 23

Summe der festgesetzten 
Ausgleichszahlungen in € 

70.140,00 9.185,00 34.235,00 241.475,00

 
 
Übersicht Ausgleichszahlungen aus Bauvorhaben 2009 - 2012: 
 

Bauvorhaben bereits erhalten noch offen gesamt 

Theaterstraße 8.350,00 € 8.350,00 €

Neumannstraße 24.215,00 € 24.215,00 €

Graf-Pückler-Limpurg-
Straße 

15.030,00 € 15.030,00 €

Bahnhofplatz 17.535,00 € 17.535,00 €

Weiherstraße 6.680,00 € 6.680,00 €

Friedrich-Ebert-
Straße, Tagesklinik 

14.195,00 € 14.195,00 €

Carlo-Schmid-Straße 15.030,00 € 15.030,00 €

Kapellenstraße 2.505,00 € 2.505,00 €

Fichtenstraße / 
Salzstraße 

5.010,00 € 5.010,00 €

Jahnstraße 43.420,00 € 43.420,00 €

Lange Straße / 
Kurgartenstraße 

9.185,00 € 9.185,00 €

Vacher Straße 27.555,00 € 27.555,00 €
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Bauvorhaben bereits erhalten noch offen gesamt 

Kapellenstraße, 
Sportzentrum 

59.285,00 € 59.285,00 €

Dammstraße 24.696,00 € 24.696,00 €

Forsthausstraße 72.324,00 € 72.324,00 €

Summe 188.710,00 € 156.305,00 € 345.015,00 €

 
 
3. Zusammenfassung: 
 
In der Gesamtschau der Baumschutzverordnung ergibt sich für das Jahr 2012 folgende Bilanz: 
 

 
Entfernung Ersatzpflanzung Bilanz 

Privatanträge - 310 246 - 64 

Bauvorhaben - 215 381 166 

Gesamt - 525 627 102 

 
Die eingenommenen Ausgleichszahlungen sollen für Maßnahmen zum Erhalt besonders 
schutzwürdiger Einzelbäume, zur (Mit-)Finanzierung städtischer Pflanzungen (im vergangenen 
Jahr z.B. in der Herrnstraße und der Stadelner Hauptstraße) sowie für größere 
zusammenhängende Neupflanzungen auf städtischen Flächen verwendet werden. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 X nein  ja Gesamtkosten       € X nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 
 
 
Fürth, 10.01.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
Frau Sandra Bast 

Telefon: 
(0911) 974-1441 
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 04.07.2007 öffentlich - 

Beschluss 
 

Bau- und Werkausschuss 13.02.2008 öffentlich - 
Beschluss 

 

Bau- und Werkausschuss 05.03.2008 öffentlich - 
Beschluss 

 

Bau- und Werkausschuss 12.10.2011 öffentlich - 
Beschluss 

 

Bau- und Werkausschuss 16.01.2013 öffentlich - 
Beschluss 

 

Umweltausschuss 24.01.2013 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 "Forsthausstraße" hier: Entfernung der 
ursprünglich zu erhaltenden Eichen Nrn. 5, 6 und 7 an der südlichen Grundstücksgrenze 
Forsthausstraße 41a, Parzelle 7 
 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
III/OA/U-NW-5 

 
 

Anlagen:  
Lageplan 
Gutachten der Sachverständigen R. Klapötke vom 20.11.2012 
Baumwertberechnung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Mit der Entfernung der Eichen Nrn. 5, 6 und 7 und dem Rückschnitt der Eiche Nr. 3 gemäß dem 
Fachgutachten des Sachverständigenbüros für Baumpflege R. Klapötke vom 20. November 2012 
besteht Einverständnis.  
 
 

 
Sachverhalt: 
 

I. Die Anfänge der Neubebauung auf den (früheren) Grundstücken Fl. Nrn. 109/3 und 109/5 Gem. 

Dambach gehen in das Jahr 2007 zurück. Im Rahmen eines Antrages auf Vorbescheid war 

zunächst im südlichen Teil der beiden Grundstücke die Errichtung von fünf EFH und zwei DHH 

beabsichtigt. Nachdem auf den Baugrundstücken massiver alter Baumbestand vorhanden war, 

der der Baumschutzverordnung (BSchV) unterlag und der im Zuge der Baumaßnahme 
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weitgehend hätte entfernt werden müssen, konnte das Bauvorhaben aus naturschutzfachlicher 

Sicht nicht befürwortet werden.  

 

Der planende Architekt legte daraufhin eine Tektur vor, bei der nur noch sechs EFH geplant 

waren. Dieser Bebauungsvorschlag stellte einen Kompromiss dar, der einerseits die Belange 

des Baumschutzes zumindest teilweise berücksichtigte und auf der anderen Seite noch eine 

wirtschaftliche Bebauung der Grundstücke zuließ. Bei diesem Bebauungsvorschlag war die 

Baumgruppe in der südöstlichen Grundstücksecke als zu erhaltend vorgesehen. Der Abstand 

der Kronentraufe der Bäume zur nächsten Bebauung betrug laut vorgelegter Planung 7 - 8 

Meter. 

 
In seiner Sitzung vom 04.07.2007 hat der Bau- und Werkausschuss dem Kompromissvorschlag 

zugestimmt. 

 
Die Grundstücke wurden im südlichen Teil zwischenzeitlich mit fünf EFH bebaut. Lediglich das 

(neue) südöstliche Teilgrundstück Fl.Nr. 109/19 Gem. Dambach (die Grundstücke Fl. Nr. 109/3 

und 109/5 Gem. Dambach wurden zwischenzeitlich parzelliert) ist noch unbebaut. Es zeigte 

sich, dass für eine Bebauung dieser Teilfläche gemäß der ursprünglichen Planung bei 

gleichzeitigem Erhalt der südöstlichen Baumgruppe bislang keine Interessenten gefunden 

werden konnten. Daher wurde eine Umplanung durchgeführt, welche offenbar besser 

vermarktet werden kann. U.a. wurde der geplante Baukörper in Richtung Westen, also von der 

Bahnlinie weg, verschoben. Der Baukörper würde dabei so nahe an die Baumgruppe 

heranrücken, dass diese bei einer Bebauung nicht mehr erhalten werden könnte. 

 
In seiner Sitzung am 12.10.2011 hat der Bau- und Werkausschuss, da eine Entfernung aus 

naturschutzfachlicher Sicht nicht geboten war, die Fällung der gesamten Baumgruppe und 

massive Rückschnitte abgelehnt und lediglich dem Entfernen des sehr schräg stehenden 

Baumes Nr. 4 und dem Rückschnitt des Baumes Nr. 7 zugestimmt. 

 
In dem nun vorgelegten Fachgutachten des Sachverständigenbüro für Baumpflege R. Klapötke 

vom 20. November 2012 wird der Zustand der Bäume erneut eingehend beschrieben. Soweit 

die vorgenommene allgemeine optische Kontrolluntersuchung Schadsymptome oder sonstige 

Baummängel ergeben hat, wurden (erstmals) weitergehende Untersuchungen wie z.B. 

Resistographie und/ oder Bohrkernentnahme durchgeführt. Die aus den weitergehenden 

Untersuchungen gefolgerten Maßnahmen sind aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde 

fachlich nachvollziehbar und stichhaltig begründet. 

 
Kurz zusammengefasst: Für die Bäume 5, 6 und 7 wird aufgrund von Wuchsanomalien und 

Stockfäule im Wurzelbereich, eine langfristige Erhaltungswürdigkeit im Hinblick auf eine 

zukünftige Bebauung negiert und die Fällung empfohlen. Eine akute Unfallgefahr wird allerdings 

erneut nicht diagnostiziert. 
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Baum Nr. 3 kann gemäß dem Gutachten bei Durchführung eines Kronensicherungsschnittes im 

Ensemble mit Baum Nr.1 und Nr. 2 stehen bleiben. 

 
Aus naturschutzfachlicher Sicht besteht, sofern eine Bebauung des südöstlichen 

Teilgrundstückes Fl.Nr. 109/19 Gem. Dambach ermöglicht werden soll, mit den im Gutachten 

vorgeschlagenen Maßnahmen Einverständnis. 

 
Für die Fällung der Bäume Nrn. 5, 6 und 7 ist eine Ersatzpflanzung gemäß der beigefügten 

Baumwertberechnung (siehe Anlage) notwendig. Bei der Berechnung wurde jeweils der dem 

Stammumfang entsprechende unterste Wert gemäß BSchV für notwendige Ersatzpflanzungen 

angesetzt. Da Baumpflanzungen auf dem Grundstück nicht möglich sind, wird eine 

Ausgleichszahlung festgesetzt. 

Aufgrund der bislang entgegenstehenden Beschlüsse des Bau- und Werkausschusses vom 

04.07.2007 und 12.10.2011 ist es aus h. S. erforderlich, dass der Vorschlag des 

Gutachterbüros erneut im Bau- und Werkausschuss behandelt wird.  

Der Bauausschuss stimmte in seiner Sitzung am 16.01.2013 dem beantragten Bauvorhaben 

unter dem Vorbehalt zu, dass der Umweltausschuss mit der beantragten Entfernung der Eichen 

Nrn. 5, 6 und 7 und dem Rückschnitt der Eiche Nr. 3 gemäß dem Fachgutachten des 

Sachverständigenbüros für Baumpflege R. Klapötke vom 20. November 2012 einverstanden ist. 

 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 
 
 
Fürth, 17.01.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
Frau Sandra Bast 

Telefon: 
(0911) 974-1441 
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lfd. Nr. Baumart Umfang in cm Zustand Anzahl Ersatz
1 Hainbuche 125  + 0
2 Eiche 180 +  0
3 Eiche 189 +  0
4 nicht mehr vorhanden
5 Eiche 114 - 2
6 Eiche 160 - 3
7 Eiche 181 - 3

8

882,00 €

7.056,00 €
Ausgleichszahlung 

für Bäume

8

+ + Zustand sehr gut
 + Zustand gut
+ - Zustand mäßig gut
- Zustand schlecht

- - Zustand sehr schlecht

0

Preis pro Ersatzpflanzung

Anzahl der erforderlichen 

Ersatzpflanzungen auf eigenem 

Anzahl der Bäume, für die eine 

Ausgleichszahlung zu leisten ist

Ersatzpflanzungen 

Grundstück (voraussichtlich)

gemäß BSchV zu ersetzen

Straßenraum an.

Die Kosten für eine Neupflanzung von 882,00 €  beruhen auf Angaben des Grün-
flächenamtes und geben den derzeitgen mittleren Wert für eine Neupflanzung im 

Ersatz erforderlich, mittlerer bis oberster Satz
Ersatz erforderlich, mittlerer  Satz
Ersatz erfordelich, mittlerer bis unterster Satz
Ersatz erforderlich, unterster Satz
kein Ersatz erfordelich

Bewertung:

Forsthausstraße, Parzelle7, Baumbestand
Bemerkung
bleibt erhalten
bleibt erhalten
bleibt erhalten
bereits Ersatzpflanzugen festgesetzt
gemäß BSchV zu ersetzen
gemäß BSchV zu ersetzen

8
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I. Vorlage 
 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Umweltausschuss 24.01.2013 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

Umweltausschuss 29.11.2012 öffentlich - 
Kenntnisnahme 

 

 
 

Rodung von Gehölzen auf dem Grundstück Fl.Nr. 1240/4 Gem. Fürth in der Cadolzburger 
Straße (Bauvorhaben "Auengarten") 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
III/OA/U 

Folgende Referenzvorlage vorhanden:  
OA/034/2012 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umweltausschuss nimmt von der Vorlage der Verwaltung Kenntnis.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Auf die Vorlage zur Sitzung des Umweltausschusses am 29.11.2012 (TOP 10) wird Bezug 
genommen. Gegenüber dem durch den Bauträger beauftragten Landschaftsarchitekten wurde 
mit E-Mail vom 01.10.2012 erklärt, dass im Bereich des Gehölzstreifens Gehölzrückschnitten 
oder gar -entfernungen nicht zugestimmt werden kann. Der Umweltausschuss hat in der 
Sitzung am 29.11.2012 diese Haltung der Verwaltung bekräftigt (Beschluss: Der 
Umweltausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und spricht sich gegen 
Eingriffe in die Talrand-Eingrünung im Bereich des Bauprojektes „Auengarten“ aus.) 
 
Gleichwohl wurde am 19.12.2012 festgestellt, dass auf dem Grundstück Fl.Nr. 1240/4 Gem. 
Fürth ein etwa 9  x 30 Meter großer Grundstücksstreifen, auf dem sich 84 Gehölze befunden 
haben, gerodet wurde. Bei den abgeschnittenen Gehölzen handelte es sich überwiegend um 
Unterwuchs mit geringen Stammumfängen, vereinzelt wurden jedoch auch Bäume mit 
Stammumfängen bis zu 60 cm entfernt. Der Bauträger, Fa. Bauhaus Bauträger 
Immobiliengesellschaft mbH, wurde mit Schreiben vom 21.12.2012 um Stellungnahme zu dem 
Vorgang gebeten. Gegenüber den Fürther Nachrichten, Ausgabe vom 28.12.2012, hat der 
Geschäftsführer der Fa. Bauhaus eingeräumt, für die Entfernung der Gehölze verantwortlich 
gewesen zu sein. Eine Stellungnahme gegenüber der Stadt Fürth wurde durch dessen 
anwaltliche Vertretung für die 3. KW 2013 avisiert.  
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Das Entfernen der im Eigentum der Stadt Fürth stehenden Gehölze erfüllt den Tatbestand der 
Sachbeschädigung nach § 303 StGB. Da sich das Grundstück im Landschaftsschutzgebiet 
befindet, hätte die Entfernung zudem einer Erlaubnis nach Landschaftsschutzverordnung 
bedurft, diese wurde weder beantragt, noch erteilt. Somit erfüllt die Handlung auch den 
Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 9 Abs. 1 Landschaftsschutzverordnung. Nach § 21 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist bei gleichzeitig vorliegendem Straftat- und 
Ordnungswidrigkeitentatbestand nur das Strafgesetz anzuwenden. 
 
Folgendes wurde daher veranlasst: 
 
Die Stadt Fürth hat Strafantrag gegen den Geschäftsführer der Fa. Bauhaus wegen 
Sachbeschädigung gestellt. Weiter wurden Ansprüche auf Schadensersatz geltend gemacht. 
Der Wert der entfernten Gehölze sowie die Aufwendungen für die notwendige Anwuchspflege 
der Ersatzpflanzungen werden derzeit vom Grünflächenamt ermittelt. Es ist beabsichtigt, die 
Ersatzpflanzungen durch das Grünflächenamt auf Kosten der Fa. Bauhaus vornehmen zu 
lassen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 
 
 
Fürth, 16.01.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
Herr Jürgen Tölk 

Telefon: 
(0911) 974-1490 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Antragsnummer: 
AG/158/2013 

Antragsdatum: 
16.01.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 16.01.2013 - Ausgleichsmaßnahmen für den 
Bereich am Schießanger 

Bearbeiter: 
Anita Egermeier 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Umweltausschuss 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an Rf. V zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. vorab per Fax an Rf. III 
4. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR 
 

III. Rf. III als Anlage auf die Tagesordnung setzen 

 

Fürth, 17.01.2013 
BMPA/SD 
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Bündnis 90/Die Grünen
Stadtratsfraktion
Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Grüne Fürth, Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Direktorium
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Jung
-     Rathaus    -

90744 Fürth

Brigitte Dittrich
Tel.: 75 41 74
bruldimo@t-online.de

Waltraud Galaske
Tel.: 76 29 74
galaske@gmx.de

Harald Riedel
Tel.: 78 76 333
harald.riedel@gruene-fuerth.de

Dagmar Orwen
Tel.: 92 380 203
dagmar.orwen@web.de

Büro:
Tel.: 0911-74 52 72
Fax.: 03212-1048615
info@gruene-fuerth.de

16. Jan. 2013

Antrag zum Umweltausschuss am 24.1.2013
Ausgleichsmaßnahmen für den Bereich am Schießanger

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

In den Fürther Nachrichten am 11.1.12 war zu entnehmen "Am Schießanger  fällt
Baum um Baum.
Wir beantragen den Umweltausschuss darüber zu informieren.

Wir beantragen eine  Darlegung darüber
1. welche Bäume gefällt wurden oder noch werden.

a) im Bereich der neuen Dreifachturnhalle
b) am geplanten Skaterpark
c) am MTV-Platz

2. welche Ausgleichmaßnahmen geplant sind
3. aus welcher Haushaltsstelle Ausgleichszahlungen geleistet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Waltraud Galaske gez. Brigitte Dittrich
Stadträtin Fraktionsvorsitzende
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Antragsnummer: 
AG/159/2013 

Antragsdatum: 
16.01.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 16.01.2013 - Gefahrenlage bei TETRA-Nutzern im 
Dienst 

Bearbeiter: 
Anita Egermeier 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Umweltausschuss 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. vorab per Fax an Rf. III 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR 
 

III. Rf. III zur Vorbereitung für die Sitzung und als Anlage auf die Tagesordnung 
 setzen 
 

Fürth, 17.01.2013 
BMPA/SD 
 
 
 
 
  1095 
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Bündnis 90/Die Grünen
Stadtratsfraktion
Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Grüne Fürth, Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Direktorium
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Jung
-     Rathaus    -

90744 Fürth

Brigitte Dittrich
Tel.: 75 41 74
bruldimo@t-online.de

Waltraud Galaske
Tel.: 76 29 74
galaske@gmx.de

Harald Riedel
Tel.: 78 76 333
harald.riedel@gruene-fuerth.de

Dagmar Orwen
Tel.: 92 380 203
dagmar.orwen@web.de

Büro:
Tel.: 0911-74 52 72
Fax.: 03212-1048615
info@gruene-fuerth.de

16. Jan. 2013

Antrag zum Umweltausschuss am 24.1.2013
Gefahrenlage bei TETRA-Nutzern im Dienst

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in der NVwZ (Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht) Nr.24 im Jahr 2012 ist von
Bernd Budzinsk, Richter am VG a.D. ein Beitrag über "TETRA: Funk ohne Rettung"
veröffentlicht. Darin werden die gesundheitlichen Belastungen durch TETRA-
Diensthandys beschrieben, die neben den unbestimmten Kostenentwicklungen
bestehen.

Wir beantragen
- Die Stadt Fürth möge die Hinweise auf die gesundheitlichen Belastungen des

TETRA Funks prüfen und neben den finanziellen Unwägbarkeiten für das weitere
Vorgehen berücksichtigen.

- Der Beitrag soll an die Verwaltung und die Mitglieder des Umweltausschusses
weitergegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Waltraud Galaske gez. Brigitte Dittrich
Stadträtin Fraktionsvorsitzende
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